
on der I h m .
Mscrlich- in Her-
manien zu Gungarn, D ö-

heim und Jerusalem Königlichen M aje
stät unsers allergnädigsten Landesfürsten, und 
Herrn Herrn wegen: Wird den S tiftern , Städten, 
Märkten, Kommunitäten, und Handwerkszünften, 
oder auch ändern panieular - Personen die im hier
nach ermelten Falle sind, hiemit zu vernehmen 
gegeben;

hätten höchst gedacht S e . Kais. Königl. Majestät allergnädigst 
zu entschlüffen geruhet, daß nach nunmehr von allerhöchst 

Denenselben angetrettenen Negierung Dero sammentlichen Crbkönig- 
reiche,  und Länder, alle k rivU e§ is, L oncelliones, Cxem üo- 
N68, G naden , und Freyheiten,  welche den S tifte rn , und Gottes
häusern, S täd ten , Märkten, Kommunitäten, und Handwerkszünf
ten , oder auch anderen karücular-Personen, von allerhöchst-M o

Vor-



Vorfahrern,  als regierenden H erren, und Landesfürsten verliehen 
worden, und nicht als I^egitim3ÜQN68, -^äoxtiones, AodllltL- 
tioves, und Standeserhebungen, auch N am en, ? rL ä ic3 t3 , und 
Wappen den S tan d  selbst betrefen, oder auch als Bestätigungen 
der Kontrakte,  M ajoraten ,  und dergleichen Landesfürflliche Lon-- 
lense ihrer Eigenschaft nach unveränderlich,  und daher auch von 
der Nothwendigkeit einer ansuchenden Erneuerung ausgenohmen 
sind, zur allerhöchsten Landesfürstlichen O onkrm atioo, und Be- 
stätligung binnen einer Jahrsfrist gebracht, widrigens aber für er
loschen ,  und aufgehoben geachtet werden sollen.

Anbey aber haben höchst - gedacht S e . Majestät noch weiters 
befohlen ,  daß von den S tä d te n ,  und anderen Gemeinden keine 
Abgeordnete zu Solicitirung ihrer eonürmntions-Gesuche ohne al
lerhöchste Erlaubniß an das Hoflager nach Wien abgeschicket, son«- 
dern sich von selben der Vortonigen Hofagenten gebrauchet wer
den solle.

Nach w elch-ein , so anderer allerhöchsten Cntschlüffung sich 
demnach alldirjcnige, so um die allergnädigste Bestätigung ihrer 
P riv ileg ien , (^oncellionm , L xem ptionen, und dergleichen G na
den , und Freyhelten höchsten O rts  bittlich allerunterthänigst anzu-
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langen gedenken ,  zu richten,  und relpeÄive zu bettagen wissen
wer-



werden. Dann hieran wird vollzohen höchst - gedacht S r . Kaiserl. 
Königl. Majestät allergnädigster Will ,  und Meinung. Laybach 
den i6 .  Februar», 1781.

iranz Wdam
Graf v. Lamberg, 
Landeshauptmann.

j V l a n ä g m m  L n e rs e  O s e l n r e o '
k^e^L^ue N^jeÜLtis in Lonülio 8u- 
premi Oa^iiAieat. Oucatus Lsraiolüs.

Johann Paul von Freidenegg.


